
KURTAXE 

Die Kurtaxe (Art. L.2333-26 bis L.2333-47 des Code général des collectivités territoriales) ist ein Beitrag, 

der von Ihrem Gastgeber im Auftrag der Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg und 

der Collectivité européenne d'Alsace erhoben wird. Er fließt vollständig in Maßnahmen zur Förderung 

und Entwicklung des Tourismus, von denen Sie direkt profitieren. 

 Pro Person und pro Tag  

Unterkunftskategorien Klassification Beitrag 

Hotels, Ferienwohnungen, Gästhäuser Palace  
 

 

 

 

 

5,06€  
3,63€  
2,75€  
1,76€  
1,10€  
0,88€  

Feriendörfer  

 

 

 

 

1,10€  
1,10€  
0,88€  
0,88€  
0,88€  

Gästezimmer Einzeltarif 0,88€ 

Camping, Naturstellplätze  

 

 

 

 

Nicht klassifiziert 

0,66€  
0,66€  
0,66€  
0,22€  
0,22€  
0,22€  

Wohnmobilstellplätze und Touristenparkplätze  
für 24 Stunden 

Einzeltarif 0,66€ 

Hotels, Ferienwohnungen, Gästhäuser, Feriendörfer ohne 
Klassifizierung 

5% des Preises der Übernachtung,  
begrenzt auf 4,60€  

+ 10%, begrenzt auf 0,46€. 

VORAUSSETZUNG FÜR KURTAXE BEFREIUNG 
Vom Kurbeitrag befreit sind : 
• Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren 
• Inhaber einer Saisonarbeitsvertrag Mitarbeiter auf dem Gemeinschaft 
• Empfänger von Notunterkünften oder vorübergehende Umquartierung 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

31 RUE DU GEISBOURG - 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 


